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Bezeichnung 

 
Barrierefreie Angebote und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Magdeburg 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Die Oberbürgermeisterin 14.02.2023 

 
Stellungnahme der Verwaltung des Jugendamtes zur Anfrage F024/23 
 
Frage 1: 
Welche Angebote und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sind in welchem Umfang bar-
rierefrei zugänglich und nutzbar im Sinne von Paragraf 11, Absatz 1, Satz 3, SGB VIII? (Spalten 
2 und 3 in der Tabelle) 
 
Es ergeht der generelle Hinweis, dass auf Grund der Fragestellungen 3 und 4 von einer baulichen 
Barrierefreiheit ausgegangen wird. Fragestellungen, wie Nutzbarkeit durch Beeinträchtigungen 
des Sehens, Verstehens etc. sind in der Beantwortung der Fragestellungen nicht berücksichtigt 
worden.  
 
 

 
Einrichtung 

 
* Kommunales Ge-

bäude 

 

 
Nutzung Innenfläche 

 
Nutzung Außenfläche 

KJH Banane* 
 

Barrierefreier Zugang uneingeschränkt möglich 
Erdgeschoss über Rampe; obere Etage mit Fahr-
stuhl über benachbarte Kita 

uneingeschränkt nutzbar 

KJH Bauarbei-
ter* 

Alle 3 Etagen sind nicht barrierefrei nutzbar; Zu-
gänge nur über Treppen möglich 

uneingeschränkt nutzbar 

IJBZ* Barrierefreier Zugang zum Rundbau möglich; Zu-
gang zu den Bungalows nicht barrierefrei 
 

eingeschränkt nutzbar 

KJH Heizhaus* Alle Etagen sind nicht barrierefrei nutzbar; Zu-
gänge nur über Treppen möglich 

uneingeschränkt nutzbar 

KJH Magnet* Erdgeschoss barrierefrei nutzbar; obere Etagen 
nicht barrierefrei nutzbar - Zugänge nur über 
Treppen möglich 

uneingeschränkt nutzbar 

KJH Next Ge-
neration* 

Barrierefreier Zugang uneingeschränkt möglich 
Erdgeschoss ebenerdig; 
Zugang zur oberen Etage mit Fahrstuhl  

uneingeschränkt nutzbar 

Stadtteiltreff 
Oase* 

Barrierefreier Zugang uneingeschränkt möglich 
Erdgeschoss ebenerdig; 
Zugang zur oberen Etage mit Fahrstuhl (auch 
blindengerecht); elektrische Türöffner für Ein-
gangstür 
 

uneingeschränkt nutzbar 
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Einrichtung 

 
* Kommunales Ge-

bäude 

 

 
Nutzung Innenfläche 

 
Nutzung Außenfläche 

Bauspielplatz 
„Mühlstein“* 

Barrierefreie Nutzung der Angebote möglich 
Eingeschränkte Inanspruchnahme der WC An-
lage wegen fehlendem Handlauf 

uneingeschränkt nutzbar 

Kinder- und Ju-
gendtreff 
„Mühle“* 

Angebote der Einrichtung sind barrierefrei nutz-
bar 
WC Anlage ist barrierefrei nutzbar jedoch nicht 
explizit als „behindertengerecht“ ausgewiesen 

uneingeschränkt nutzbar 

KJH „Lichtblick“ 
(Kannenstieg)* 

OT Bereich für Jugendliche im Keller ist nicht 
barrierefrei, alle weiteren Angebote sind barriere-
frei nutzbar 
Eine Barrierefreie Toilette steht nicht zur Verfü-
gung 

uneingeschränkt nutzbar 

KJH „CVJM“ 
 

Angebote innerhalb des Gebäudes sind nicht 
barrierefrei nutzbar 
WC ist barrierefrei 

uneingeschränkt nutzbar 

KJH „Rothen-
seer Treff“* 

Uneingeschränkt nutzbar uneingeschränkt nutzbar 

KJH „HOT“* Uneingeschränkt nutzbar 
WC Anlage über einen Fahrstuhl erreichbar 

uneingeschränkt nutzbar 

KJH „Fuchs-
bau“ 

Uneingeschränkt nutzbar 
WC ist barrierefrei 

nicht vorhanden 

KJH „Kinder-
haus“* 

Uneingeschränkt nutzbar 
WC ist barrierefrei 

uneingeschränkt nutzbar 

Gröninger Bad* Bedingte Barrierefreiheit im EG, obere Etage ist 
nicht barrierefrei (Denkmalschutz) 

uneingeschränkt nutzbar 

DRK Alt Ol-
venstedt* 

Uneingeschränkt nutzbar uneingeschränkt nutzbar 

KJH Knast* Uneingeschränkt nutzbar uneingeschränkt nutzbar 
KJH „Don 
Bosco“ 

Uneingeschränkt nutzbar Außenbereich besitzt eine 
Treppe (zum Sandkasten) 

KJH „St. Jo-
hannes“ 

OT Bereich ist uneingeschränkt nutzbar, Band-
raum und Computerraum nur über Treppe er-
reichbar 

Uneingeschränkt nutzbar 

KJH „Happy 
Station“* 

Alle Bereiche/Etagen sind nicht barrierefrei nutz-
bar 

uneingeschränkt nutzbar 

FAJU* Der untere Bereich ist uneingeschränkt nutzbar, 
die oberen Bereiche sind nicht barrierefrei nutz-
bar 

uneingeschränkt nutzbar 

Sport- und 
Spielmobile so-
wie mobile Ju-
gendarbeit in 
VG 16 

Sind insofern barrierefrei nutzbar, sofern die 
Spielplätze/Freiflächen etc. eine entsprechende, 
barrierefreie Zuwegung besitzen 

entfällt 

KJH Altstadt*/ 
TIN*Jugendtreff 
 

Über einen Seiteneingang (Haupteingang) ist un-
eingeschränkte Nutzung möglich 

nicht vorhanden 

Café UnFuG Uneingeschränkt nutzbar, die WC Anlage verfügt 
über keine zusätzlichen Konstruktionen (Hand-
lauf) 

nicht vorhanden 
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Frage 2: 
Für wie viele und welche dieser Angebote und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sind 
in den nächsten drei Jahren bauliche Änderungen geplant, um Barrierefreiheit sicherzustellen? 
 
Mit den geplanten Baumaßnahmen des Internationalen Begegnungszentrum und der KJH „Dü-
ppler Mühle“ ist auch die barrierefreie Nutzung beider Einrichtungen abgedeckt. Im Gröninger 
Bad und dem KJH „Magnet“ ist der Ausbau aus baulichen Gründen nicht möglich.  
 
 
Frage 3.  
Wo können sich Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit beraten lassen, die ihre Räumlich-
keiten barrierefrei gestalten wollen?  
 
Anlassbezogen unterstützt das Jugendamt dabei, je nach Bedarfslage Ansprechpartner zu ermit-
teln.  
 
 
Frage 4.  
Welche Finanzmittel stehen ihnen in welcher Höhe zur Verfügung, um Zugänge und Räumlich-
keiten barrierefrei gestalten zu können? 
 
Im investiven Haushaltsplan des Jugendamtes sind bislang keine Mittel für den Ausbau speziell 
für barrierefreien Zugänge in KJH eingestellt. Die derzeitigen Rückstellungen für Baumaßnahmen 
beschränken sich vornehmlich auf Hochbauunterhaltungsmaßnahmen. 
 
 
 
 
 
Dr. Arnold 
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